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Einladung zur Florianimesse und zum Maibaumsetzen 
 
Am Sonntag, dem 26. April 2026 um 10:00 Uhr wird die Florianimesse unse-
rer beiden Feuerwehren in der Pfarrkirche Viehdorf gefeiert.  
 
Anschließend lädt die Landjugend Viehdorf-Ardagger-St. Georgen die ge-
samte Bevölkerung recht herzlich zum Maibaum setzen am Dorfplatz ein. Für Ihr 
leibliches Wohl wird bestens gesorgt! 
   

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

Beflaggung der Häuser am 1. Mai, Staatsfeiertag 
 
Die Gemeindebürger werden gebeten, ihre Häuser am Freitag, dem 1. Mai 2026, Staatsfeiertag, 
zu beflaggen. 
 

Zeltfest Freiwillige Feuerwehr Viehdorf von 1.-3. Mai 2026 
 
Freitag: 1. Mai 2026  
20:00 Uhr Zeltfeststart mit der Viehdorfer Tanzlmusi,  
anschließend Zwirn, ab ca. 23:00 Uhr Natalie Holzer,  
freier Eintritt bis 21.30 Uhr 
 

Samstag, 2. Mai 2026 
19:00 Uhr Warm-up mit DJ Markus Zechner, 
ab 21:00 Uhr die Party Krocha, ab ca. 22:00 Uhr Marc Pircher 
im Duo, ab 22:45 Uhr Francine Jordi 
 
Sonntag, 3. Mai 2026,  
9:30 Uhr Hl. Messe, 
anschließend Frühschoppen mit dem  
Musikverein Stephanshart 
Ab ca. 13 Uhr: Sunnseitn 

 
 

Die Freiwillige Feuerwehr Viehdorf lädt die gesamte Gemeindebevölkerung herzlich ein,  
unterstützen Sie uns an diesen drei Tagen beim Zeltfest mit Ihrem Besuch!  

Wir garantieren Ihnen, wir sind für Sie 365 Tage ehrenamtlich und unentgeltlich im Einsatz! 
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Status Breitbandausbau 
 
Hausinstallation 
Wenn der Glasfaserbau bei Ihnen und in Ihrer Umgebung fertiggestellt ist, gibt die Planungs-
firma den Versand der Hausanschluss-Starterpakete frei (dafür müssen alle an einem Vertei-
lerkasten hängenden Liegenschaften mit dem Glasfaser-Leerrohr versorgt sein). Parallel zum 
Versand des Startpakets bekommen Sie ein E-Mail auf die bei der Bestellung angegebenen 
Mailadresse. Sie haben dann für die Vorbereitung der Hausinstallation 90 Tage Zeit. Eine An-
leitung finden Sie im Startpaket. Sollten Sie ein längeres Glasfaserkabel (Standard: 30 m) be-
nötigen, so können Sie bei der nöGIG-Serviceline unter 02742/30750-0 eine andere Kabel-
länge anfordern (50 m bzw. 90 m). 
 
Nach Fertigstellung Ihrer Vorbereitungsarbeiten können Sie direkt die Montagefirma kontaktie-
ren, diese kann Sie dann bei den nächsten Einblasterminen einplanen. 
E-Mail: montage@glasfaserbau.at 
Telefon: +43 677 6110 3272, Mo-Fr: 07:00 - 13:00 Uhr 
 
Mitasphaltierungen 
Diese sind im Zuge der LWL-Baustellen grundsätzlich möglich, jedoch werden alle Flächen auf 
Privatgrund zu den aktuell gültigen Tarifen verrechnet. 
Erkundigen Sie sich vor Auftragserteilung bezüglich der Kosten. 
 

Schwimmbad füllen – Termin online buchen 
 
Um eine gesicherte Wasserversorgung in Viehdorf während der Schwimmbad-Befüllungszeit 
zu garantieren, werden alle Liegenschaftsbesitzer gebeten, ausnahmslos JEDE Schwimm-
badbefüllung aus dem öffentlichen Wassernetz anzumelden.  
In der Gemeinde-App („Gemeinde24“ im App-Store downloaden) oder auf der Homepage 
www.viehdorf.gv.at können Sie Ihren Fülltermin buchen. 
 
Wer einen Wasseranschluss hat, soll langsam mit einem Schlauch den Pool befüllen, Spitzen-
lasten durch große Entnahmen (Hydrant, FF-Schlauch,..) müssen unbedingt vermieden wer-
den, um eine stabile Wasserversorgung aufrecht erhalten zu können. 
Auch wenn kein öffentlicher Wasseranschluss vorhanden ist und die Befüllung mittels der FF 
notwendig ist, ist diese ebenfalls im Terminbuchungs-Tool anzumelden, da das Wasser aus 
dem öffentlichen Wassernetz entnommen wird. 
 
Unter 07472/ 641 14 nimmt das Gemeindeamt Ihre Terminbuchung vor, wenn Sie keine Mög-
lichkeit dazu über das Internet haben. 
 

Einladung zur Muttertagsfeier am Mittwoch, dem 13. Mai 2026 
 

Die Gemeinde Viehdorf lädt alle Mütter unserer Gemeinde zur Muttertagsfeier sehr herzlich 
ein. Diese findet am Mittwoch, dem 13. Mai 2026 in der Volksschule Viehdorf im Turnsaal 
statt. Beginn ist um 19:00 Uhr mit einer Muttertags-Maiandacht. 
 
Dieses Jahr hat die Volksschule wieder ein tolles Programm für Sie vorbereitet. Die Kinder 
freuen sich, vor vielen Besucherinnen auftreten zu können. Danke an das Team der Schule, 
dass sie mit den Kindern geübt und geprobt haben. 
Die anwesenden Mütter erhalten ein kleines Muttertagsgeschenk und sind im Anschluss an den 
Festakt von der Gemeinde zu einer Jause, Getränken, Kaffee und Kuchen eingeladen. 
 

Bürgermeister Markus Burgstaller freut sich auf Ihr zahlreiches Kommen! 
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Erwachsenen Tenniskurs 
 
Spieltermine: Mai & Juni immer montags (6 Termine) 
Termine: 4., 11. u. 18. Mai/ 1., 8. u. 15. Juni (22. u. 29. Juni Reservetermine) 
Gruppe 1: 17:00 - 18:00 Uhr (Beginner) 
Gruppe 2: 18:00 - 19:00 Uhr (sporadische Spieler) 
Gruppe 3: 19:00 - 20:00 Uhr (aktive Spieler) 
 
Was? Erwachsenen Tenniskurs mit ausgebildetem Tennistrainer 
(vom UTC Mauer) 
Gruppengröße: 4-6 Spieler 
 
Kurskosten? Mitglieder:   6 Termine á 1,5 h: € 72,- 

  Nicht-Mitglieder:  6 Termine á 1,5 h: € 90,-  
 
Sonstiges? Fixpreis (einzig Regentage werden nicht verrechnet). 
Leihschläger stehen bei Bedarf zur Verfügung. Der Kurs kommt ab 7 Teilnehmer zu Stande – 
First come first serve! 
 

Bitte unbedingt anmelden bis spätestens 02. Mai bei  
Sebastian Felber: 0676 419 63 65 oder sebastian-felber@gmx.at: 
Name, Spielstärke (sporadischer/ aktiver Spieler), Leihschläger 

 

Termine Bausprechtage  
 
Wir bieten allen Bauwerbern kostenlose Bausprechtage an, wo die Gemeinde einen Bausach-
verständigen zur Beratung beizieht. Wir möchten auf diese Art unterstützen, damit Bauvorhaben 
"einreichfit" sind und die Genehmigungen unkompliziert erstellt werden können.  
 
Die nächsten Bausprechtage sind am 13. Mai und 18. Juni 2026 jeweils vormittags. An-
meldung bitte direkt am Gemeindeamt 07472/ 64 114 oder gemeinde@viehdorf.gv.at. 
 
 

Tag der offenen Tür in der Praxis im Dorf 
 

Wir freuen uns, unsere neue Praxis direkt im Ort vorzustellen! Bei uns finden Sie ein ganzheit-
liches Angebot für Gesundheit und Wohlbefinden. 
 
Unsere Fachbereiche: 
 
Physiotherapie:      Evolutionspädagogik:  
Amon Julia 0660 4141325    Kohoutek Julia 0681 81455224 
Nadlinger Katharina 0676 9620216   Petermaier Sabine 0676 6902921 
Kranzl Stefanie 0660 6570027 
 
Humanenergetik:     Gewerblich medizinische Heilmassage: 
Grünberger Gabriele 0699 11988742   Bruckner Romana 0676 3483300 
 

Der Tag der offenen Tür findet am 21. Mai 2026 von 17 Uhr bis 19 Uhr statt. 
 

Kommen Sie vorbei, lernen Sie unser Team kennen und erfahren Sie mehr über unsere Thera-
pieangebote – wir freuen uns auf Sie! 
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Auf Wunsch Zustellung der „Bürgerinformation“ auch per E-Mail 
 

Wenn Sie die „Bürgerinformation“ auch per E-Mail erhalten möchten, bitte eine kurze Nach-
richt an das Gemeindeamt oder per Mail an gemeinde@viehdorf.gv.at mit Bekanntgabe Ihrer 
E-Mail-Adresse. Gerne nehmen wir Sie in den Verteiler auf. Sie bekommen dann jede Aus-
gabe zeitgerecht auch per Mail. Der Postweg dauert derzeit oft etwas länger. 
 

29. Mai 2026 - Lange Nacht der Kirchen 
 

Am Freitag, den 29. Mai 2026, öffnen sich wieder die Türen zahlreicher Kirchen in ganz Öster-
reich zur „Langen Nacht der Kirchen“ – auch die Pfarre Viehdorf ist dieses Mal mit einem viel-
fältigen Programm dabei. 

Mit dem Glockengeläut um 17:50 Uhr laden wir Sie ein, dem Alltag zu entfliehen und miteinander 
Zeit in der Kirche zu verbringen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und viele interes-
sante Erfahrungen und Eindrücke. 

Das Programm: 

17:50 - 18:00  Glockenklang zum Beginn 

18:00 - 18:50  Konzert der Musikschule Ybbsfeld 

19:00 - 21:30  Plaudern bei Brot und Wein am Kirchen 

                                           platz 

19:00 - 20:30  Rund um die Kirche Spiel und Spaß für die Jüngsten 

19:30 - 20:00  Kirchenführung zur Geschichte der Pfarrkirche Viehdorf 

20:30 - 21:25  Worship, Anbetung mit Musik, Gesang, Gebet und Stille 

21:30 - 21:55  Orgelkonzert 

21:55 - 22:00  Segen zum Abschluss 

 

Nähere Informationen zu allen teilnehmenden Pfarren und deren Angebote finden Sie auch un-
ter www.langenachtderkirchen.at 
 

Besuchen Sie uns bei der „Langen Nacht der Kirchen“! Wir freuen uns auf Sie! 

 

Zumba – Step Aerobic 
 

Ab 7. Mai 2026 wird jeden Donnerstag Abend von 18:00 bis 19:00 Uhr Step-Aerobic mit Margit 
Schnabler angeboten. 10 Einheiten ab 7. Mai: € 100,-. Margit Schnabler: 0680/3110040 
 

 

Ybbs-Unterlauf: Bestandsaufnahme 
 
Für den Wasserverband Ybbs Unterlauf wird derzeit ein Gewässerpflege- und -instandhal-
tungskonzept (GPI) für das ganze Verbandsgebiet (Übersichtskarte befindet sich auf 
www.viehdorf.gv.at) erstellt. 
 
Im Zuge dieses Vorhabens werden im Verbandsgebiet Begehungen / Befahrungen zur Be-
standsaufnahme bzw. als Lokalaugenschein entlang der Verbandsgewässer durchgeführt. 
Teilweise wird auch eine Drohnenbefliegung durchgeführt. Zeitraum der Bestandsaufnahme:  
zwischen dem 09.03.2026 und dem 01.05.2026 Eventuell ist es hierfür nötig, Privatgrundstü-
cke, welche an das Projektgebiet angrenzen, zur Durchführung der Begutachtung zu betreten.  
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Information über Arbeiten zur topografischen Landesaufnahme 
 
Gemäß dem gesetzlichen Auftrag zur topographischen Landesaufnahme lt. § 1 Z 7 Vermes-
sungsgesetz (VermG) führen Bedienstete des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen 
(BEV) zwischen April und Oktober 2026 in unserem Gemeindegebiet Arbeiten zum Zwecke 
der flächenhaften Aktualisierung des Digitalen Landschaftsmodells (DLM) durch. 
  
Im Zuge dieser Arbeiten zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages müssen Bedienstete des 
BEV mitunter private Wege (Feldwege, Forstwege u. dgl.) befahren.  
  
Dies ist gesetzlich erlaubt, da Organe der Vermessungsbehörde zur Durchführung ihrer in  
§ 1 VermG festgelegten Aufgaben gem. § 4 VermG jedes Grundstück mit Ausnahme der da-
rauf errichteten Gebäude betreten und, soweit es die Bewirtschaftungsverhältnisse erlauben, 
befahren dürfen („Legalservitut“). 
  
Dieses Betretungs- bzw. Befahrungsrecht wird selbstverständlich mit größtmöglicher Sorgfalt 
ausgeübt und darauf geachtet, Beeinträchtigungen der Ausübung von Rechten an den Grund-
stücken soweit wie möglich zu vermeiden. 
 

Fußballspielplan Herren Frühjahrssaison 2026 

 

Fußballspielplan Damen Frühjahrssaison 2026 
 

Datum: Uhrzeit: Heim: Gast: 

11.04.2026 16:30 Paudorf Viehdorf 

19.04.2026 15:00 Viehdorf Mautern 

26.04.2026 11:30 Schönfeld Viehdorf 

09.05.2026 11:00 Viehdorf Mank 

16.05.2026 11:00 Viehdorf Paudorf 

23.05.2026 18:00 Mautern Viehdorf 

30.05.2026 11:30 Viehdorf Schönfeld 

 

Gastfamilien gesucht 
 

Der Verein YFU – „Youth for Understanding“ – organisiert wie schon in den letzten Jahren auch 
einen Schüleraustausch mit Gastschülerinnen aus aller Welt. Im Schuljahr 2026/2027 sollen 
diese hier zur Schule gehen und bei ehrenamtlichen Gastfamilien wohnen. Es werden weltof-
fene Familien mit Interesse an interkulturellem Austausch gesucht. 
Unter gastfamilien.yfu.at finden Sie weitere Infos. 
 



Neue Altölsammler im Gemeindegebiet 
 
Um die Altölsammlung für Kleinmengen zu vereinfachen, stehen Ihnen ab Ende April 2026 im 
Gemeindegebiet neue Sammelbehälter zur Verfügung! 
 
Geplante Standorte: 
Viehdorf:  bei der Müllsammelinsel neben der Dorfstraße 17, Bushaltestelle 
Seisenegg:  neben Seisenegg 5, Müllsammelinsel 
Hainstetten:  neben dem Spielplatz Hainstetten, bei den Glascontainern 
 

 



 



 

Veranstaltungen 
 

 
 
 

Hilfswerk-Navi: Der einfache Weg durch die Pflegelandschaft 
 
Das Hilfswerk-Navi hilft Pflegebedürftigen und/ oder deren Angehörigen dabei, sich in 
der Pflege- und Betreuungslandschaft besser zurecht zu finden.  
Oft ist es nicht einfach, sich im Pflegeangebots-Dschungel zurechtzufinden und das passende 
Angebot für sich selbst, oder einen Angehörigen zu finden. Das Hilfswerk-Navi bietet Orientie-
rung – es ist ein Werkzeug, das Menschen in jeder Phase unterstützt: von den ersten Ein-
schränkungen, über wachsenden Pflegebedarf bis hin zum Abschied. 
 
Das Hilfswerk-Navi ist online unter www.hilfswerk-navi.at erreichbar.  
Es bietet Hilfe und Unterstützung in verschiedenen Lebensstadien – egal, welche Phase oder 
welche Kategorie. Durch ein Filtertool lassen sich einfach und rasch die geeigneten Angebote 
in der Pflege und Betreuung finden. Die Website stellt Informationen zu Angeboten zur Verfü-
gung und bietet Links zu weiteren Wissensplattformen.  
 
Hilfswerk-Navi als Kartondrehscheibe 
Das Hilfswerk-Navi gibt es auch als Kartondrehscheibe „zum Angreifen“, diese kann unter 
presse@noe.hilfswerk.at bestellt werden.  
Rückfragen: Hilfswerk Niederösterreich, Presse & Kommunikation, Tel. 05 9249-30140, 
presse@noe.hilfswerk.at 
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Statistik Austria: Haushaltsbefragung 
 
Der Mikrozensus ist eine Haushaltsbefragung 
von Statistik Austria, die seit 1968 vierteljähr-
lich durchgeführt wird. Sie liefert zentrale Da-
ten für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – 
von Arbeit über Bildung bis Wohnen. Pro 
Quartal werden rund 22.500 Haushalte zufäl-
lig ausgewählt und insgesamt 5-mal im Ab-
stand von jeweils 13 Wochen befragt, damit 
Veränderungen im Jahresverlauf sichtbar 
werden. Die Teilnahme ist gesetzlich ver-
pflichtend. Wer nach mehrmaliger Aufforde-
rung nicht antwortet, riskiert eine Verwal-
tungsstrafe. 
Nähere Informationen finden Sie unter: 
https://www.statistik.at/mikrozensus 
 
Was ist der Mikrozensus und warum ist er 

so wichtig? 
Ziel dieser Haushaltsbefragung ist es, konti-
nuierlich aktuelle und international vergleich-
bare Daten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, 
Bildung und Wohnsituation zu erheben. Damit 
liefert der Mikrozensus nicht nur zentrale 
Grundlagen für politische Entscheidungen, 
sondern auch für wirtschaftliche Indikatoren 
wie den Verbraucherpreisindex oder die Infla-
tionsrate. 
 

Wie läuft die Haushaltserhebung ab? 
Pro Quartal werden österreichweit rund 
22.500 Haushalte zufällig aus dem Zentralen 
Melderegister ausgewählt. Die Befragung be-
ginnt mit einem RSb-Schreiben, das die be-
troffenen Haushalte über ihre Teilnahme infor-
miert und alle notwendigen Kontaktdaten zur 
Terminvereinbarung enthält. Es werden Fra-
gen zur Wohnung bzw. Haus sowie zu allen 
dort wohnhaften Personen gestellt. Die erste 
Befragung findet in der Regel vor Ort statt – 
vorzugsweise im Wohnraum der Auskunfts-
pflichtigen. Falls dies nicht gewollt ist, kann 
der Haushalt auch einen Ort vorschlagen. 
Danach folgen 4 weitere Befragungen im Ab-
stand von jeweils rund 13 Wochen. Diese kön-
nen telefonisch oder online erfolgen.  
 
Was wird gefragt und wie viel Zeit nimmt 

das in Anspruch? 
Gefragt wird nach dem Geschlecht, dem Be-
ruf, dem Ausbildungsstand, der Wohnfläche 
und weiteren sozialen Merkmalen der Haus-
haltsmitglieder (Dauer ca. 15 min.). Ein 

privater Haushalt an derselben Adresse darf 
innerhalb von 10 Jahren nur einmal über meh-
rere aufeinanderfolgende Quartale hinweg be-
fragt werden. 
 

Besteht eine gesetzliche Pflicht zur Teil-
nahme? 

Ja. Der Mikrozensus ist eine Haushaltsbefra-
gung von Statistik Austria mit gesetzlicher 
Auskunftspflicht. Diese ergibt sich aus dem 
Bundesstatistikgesetz 2000 sowie der Er-
werbs- und Wohnungsstatistikverordnung. 
Alle volljährigen Mitglieder eines betroffenen 
Haushalts sind verpflichtet, Auskunft zu ge-
ben. Für minderjährige Personen muss die 
gesetzliche Vertretung die Fragen beantwor-
ten. Jugendliche ab 15 Jahren dürfen aber 
selbst antworten. Sollte ein Haushaltsmitglied 
nicht verfügbar sein, kann eine andere volljäh-
rige Person aus demselben Haushalt beauf-
tragt werden, die Fragen zu beantworten. 
 

Was passiert, wenn jemand nicht teil-
nimmt? 

Wird die Befragung nicht innerhalb von fünf 
Wochen nach der sogenannten Referenzwo-
che (Woche, über die Auskunft zu erteilen ist) 
beantwortet, informiert Statistik Austria die zu-
ständige Bezirksverwaltungsbehörde. Diese 
leitet in der Regel ein Verwaltungsstrafverfah-
ren ein. Die konkreten Strafhöhen werden von 
der zuständigen Bezirkshauptmannschaft 
oder in Wien vom Magistrat festgesetzt. Sta-
tistik Austria selbst hat auf die Strafbemes-
sung keinen Einfluss. 
 

Wie sicher sind die erhobenen Daten? 
Die vollständige Datenschutzinformation fin-
den Sie unter: https://www.statistik.at/mikro-
zensus -> Rechtsgrundlagen, Datenschutz 
Diese verschlüsselten Datensätze dienen an-
schließend als Grundlage für Analysen und 
Statistiken, die öffentlich zugänglich sind und 
sowohl Politik, Medien und Wissenschaft als 
auch der allgemeinen Bevölkerung zur Verfü-
gung stehen.   
 

Wo gibt es weitere Informationen? 
https://www.statistik.at/mikrozensus| erhe-
bungsinfrastruktur@statistik.gv.at |  
+43 1 711 28-8338 (Montag bis Freitag 9:00 
bis 15:00 Uhr, werktags) 
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Gemeinderatssitzung vom 5. März 2026 
 

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfä-

higkeit: 

Bürgermeister Markus Burgstaller eröffnet die Sit-

zung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. GR 

Martin Kendlbacher, GR Günter Holzer und GR 

Josef Kühr sind entschuldigt abwesend.  

2. Genehmigung des Sitzungsprotokolls der 

Gemeinderatssitzung vom 11.12.2025 

Es wurden keine Einwendungen zum Protokoll 

eingebracht, deshalb ist es als genehmigt zu be-

trachten und wird unterfertigt. 

3. Bericht der Prüfungsausschusssitzung vom 

02.03.2026 

Bei der Prüfung der Belege und der Barkasse wur-

den keine Beanstandungen festgestellt. Der Be-

richt des Prüfungsausschusses wird vom Gemein-

derat einstimmig zur Kenntnis genommen.  

4. Haftungsübernahme lt. § 13 des Partner-

schaftsvertrags der REWE Großhandel GmbH 

Die Haftungsübernahme wurde schon im Septem-

ber 2025 im Rahmen der GR-Sitzung zur Nahver-

sorger-Sicherung beschlossen, allerdings beginnt 

die Haftung erst mit 2026, sohin ist der Beschluss 

für dieses Haushaltsjahr zu fassen. Inhaltlich än-

dert sich an der Haftung nichts: es wird eine Aus-

fallshaftung in der Höhe von € 97.675,- gewährt, 

fallend auf 10 Jahre, d.h. die Summe reduziert 

sich jährlich um 1/10.  

Antrag des Bürgermeisters: Die Gemeinde Vieh-

dorf übernimmt durch den Eintritt in den Rahmen-

vertrag mit der REWE Großhandel GmbH laut  

§ 13 des Vertrages eine Ausfallshaftung für das für 

den ADEG Dorfladen gewährte Partnerdarlehen in 

der Höhe von € 97.675,-, fallend auf 10 Jahre. 

Beschluss: einstimmig 

5. Rechnungsabschluss 2025 

Der Rechnungsabschluss 2025 lag von 19. Feb-

ruar bis 05. März 2026 zur öffentlichen Einsicht-

nahme beim Gemeindeamt auf. Es sind keine 

schriftlichen Stellungnahmen eingelangt. 

Ergebnishaushalt: Einnahmen € 3.219.905,65 

Ausgaben in Höhe von € 2.998.374,88  

Nettoergebnis: € 221.530,77 

Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahmen v. 

Rücklagen: € 423.901,30 

Liquide Mittel per 31.12.2025 

Kassa, Bankguthaben:  € 373.638,93 

Zahlungsmittelreserven:  € 461.186,60 

 

Schulden  

Schuldenstand per 31.12.2025:   

€ 2.002.726,05 

Pro Kopf Verschuldung:    € 1.459,71  

Pro Kopf ohne Wasser/Kanal  € 1.091,16 

Vermögenshaushalt 

Nettovermögen + € 276.963,67=  

€ 10.105.208,60 

Aktiva: langfristiges u. kurzfristiges Vermögen  

- € 93.081,75 auf € 15.598.843,83 

Haushaltspotential  

Jährliches Haushaltspotential: - €   13.536,92 

Endbestand kumuliertes Haushaltspotential:  

€ 109.778,46 

Investitionen Erläuterung: 

Gemeindestraßen- und Ortsplatzsanierung: Aus-

gaben € 91.242,26. 

Regenwasserkanalsanierung Sportplatz: Ausga-

ben in Höhe von € 164.502,99 finanziert durch die 

Rücklagenentnahme in Höhe von  

€ 100.000,00, den KIP-Mittel vom Bund in Höhe 

von € 23.317,14 und einer Zuführung in Höhe von 

€ 41.185,85  

Für den Breitbandausbau (Mitverlegung Leerver-

rohrung) mussten 2025 noch € 47.647,76 bezahlt 

werden, die mit einer Zuführung aus dem operati-

ven Haushalt finanziert wurden. Alle getätigten In-

vestitionskosten für den Glasfaserbau konnten an 

den GDA für den Vollausbau verkauft werden. 

Antrag des Bürgermeisters: Der Rechnungsab-

schluss ist entsprechend der Fristen öffentlich auf-

gelegen. Es sind keine Stellungnahmen eingetrof-

fen. Der Gemeinderat möge daher den hinlänglich 

erläuterten Rechnungsabschluss 2025 beschlie-

ßen. 

Beschluss: einstimmig 

6. Dienstbarkeitsvertrag Trafostation Hainstet-

ten 

In Hainstetten wird von der Netz Niederösterreich 

GmbH eine Trafostation auf dem Grundstück der 

Gemeinde (Arztpraxis) errichtet. Die Positionie-

rung wurde vor Ort festgelegt und optimiert. Hier-

für wird eine Dienstbarkeit (Servitut) auf Bestand-

dauer der Anlage vom Gemeinderat beschlossen.  

Antrag von GGR Maria Seisenbacher: Der Ge-

meinderat möge den vorliegenden Dienstbarkeits-

vertrag mit der EVN Netz GmbH für die Trafosta-

tion Hainstetten beschließen. 

Beschluss: einstimmig 



7. Genehmigung Teilungsplan GZ 81670  

§ 15 LTG (Pfarrhofstraße 6-9) 

Es wurde eine Vermessung im Bereich der Pfar-

rhofstraße durchgeführt und die Nebenanlagen 

entlang der Landestraße dadurch laut Natur be-

richtigt. Die betroffenen Teilstücke sollen den be-

treffenden Liegenschaften unentgeltlich abgetreten 

werden.  

Antrag: Der Gemeinderat möge den vorliegenden 

Teilungsplan mit der GZ 81670 von Vermessung 

Lubowski ZT GmbH (Pfarrhofstraße 6-9) genehmi-

gen. 

Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat 
möge den vorliegenden Teilungsplan mit der GZ 
81670 von Vermessung Lubowski ZT GmbH  
(Pfarrhofstraße 6-9) genehmigen. 

Beschluss: einstimmig 

8. Genehmigung Teilungsplan GZ 81671 (Dorf-

straße 17) 

In Vorbereitung des Liegenschaftsverkaufs (TOP 

9) war eine Vermessung notwendig. Die Parkflä-

chen südlich des Gebäudes sollen zur Gänze der 

zu verkaufenden Liegenschaft zugeordnet werden, 

um vollwertige Parkflächen zu gewährleisten.  

Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat 

möge den vorliegenden Teilungsplan mit der GZ 

81671 (Dorfstraße 17) genehmigen und die Trenn-

stücke 1 und 2 aus dem öffentlichen Gut der Ge-

meinde Viehdorf entlassen. 

Beschluss: einstimmig 

9. Verkauf Liegenschaft Dorfstraße 17 

2025 hat sich der Gemeinderat grundsätzlich dar-

über verständigt, die gemeindeeigene Liegen-

schaft Dorfstraße 17 zu veräußern, da keine rele-

vante oder strategische Nutzung für die Gemeinde 

besteht. Nach Veröffentlichung haben Kilian Christ 

und Günter Schmutz ihr Interesse bekundet. Die 

Liegenschaft wurde schon im Vorfeld bewertet und 

der Verkauf mit der Gemeindeaufsichtsbehörde 

abgestimmt. Auf Basis der Verkaufsverhandlungen 

hat das Notariat Schwab einen Kaufvertrag mit der 

Kauf- bzw. Verkaufssumme von € 217.000,- er-

stellt. Im Rahmen des Vertrages wird für die Park-

plätze eine Dienstbarkeit auf einem Streifen des 

Grundstücks 8/2 entlang dem Grundstück 8/1 in 

Form eines Zufahrts-Servitutes gewährt. 

Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat be-

schließt den Verkauf der Liegenschaft Dorf- 

straße 17 an den Interessenten Kilian Schmutz lt. 

Vertrag des Notariats Schwab samt Beilagen, in 

der Höhe von € 217.000,- vorbehaltlich der auf-

sichtsbehördlichen Genehmigung. 

Beschluss: einstimmig 

10. Auftragsvergabe: Gebäudeabbruch „ehem. 

Mutterberatung“ (Dorfstraße 42) 

Das im Eigentum der Gemeinde Viehdorf ste-

hende Haus in der Dorfstraße 42 soll abgerissen 

werden. Danach soll das Grundstück geteilt wer-

den, um entsprechend der eigenen Zielvorgaben 

im örtlichen Entwicklungskonzept die Bebauung 

mit zwei Einfamilienhäusern zu ermöglichen. Die 

Abbrucharbeiten für den Gebäudeabbruch (Dorf-

straße 42) soll durch die Fa. Riedler für  

€ 29.080,-  erfolgen.  

Antrag des Bürgermeisters: Der Auftrag für die Ab-

brucharbeiten für das Gebäude Dorfstraße 42 soll 

an die Fa. Riedler für € 29.080,- erteilt werden. In 

Folge sollen auf der Liegenschaft zwei Bauparzel-

len geschaffen werden. 

Beschluss: einstimmig 

11. Auftragsvergabe: Erneuerung Lüftungsan-

lage Volksschule 

Die Lüftungsanlage wurde beim damaligen Umbau 

des Turnsaals (und der Sanitäranlagen, 2008) und 

auch beim letzten Zubau (Aula, 2021) nicht sa-

niert. Die Sanierung ist mittlerweile unumgänglich, 

z.B. gibt es keine kontrollierte Luftsteuerung, die 

Stellmotoren bei den Steuerklappen funktionieren 

nicht mehr und es gibt keine funktionierende 

Frischluftzufuhr. Mit der Sanierungsmaßnahme ist 

künftig eine Energieeinsparung bei der Heizung 

von bis zu 80 % möglich. Weiters ist die Maß-

nahme förderbar, wodurch die Gesamtkosten nach 

Abrechnung deutlich niedriger liegen werden. Die 

Erneuerung der Dämmung am Dachboden ist in 

diesem Zuge wegen Ameisenbefall ebenfalls not-

wendig. 

Antrag des Bürgermeisters: Die Sanierungsmaß-

nahme der Lüftungsanlage in der VS Viehdorf soll 

durch die Fa. Hopferwieser-Steinmayr zum ange-

botenen Preis von € 50.618,98 abzüglich dem 

Nachlass und dem Skonto erfolgen. 

Beschluss: einstimmig 

12. Auftragsvergabe: PV-Anlage und Batterie-

Speicher für das Dorfhaus 

Im Rahmen des Katastrophenschutzplans wurde 

das Dorfhaus als Einsatzzentrale vorgesehen. 

Hierfür und um generell Energiesparmaßnahmen 

zu setzen, wird auf dem Dach des Dorfhauses 

eine PV-Anlage mit 35 kWp errichtet und mit ei-

nem Speicher (54 kW) ergänzt, der im Notfall auch 

über ein Notstromaggregat betrieben werden 

kann. Im Zuge des Projekts werden zusätzlich För-

derungen beantragt, wodurch die Gesamtkosten 



nach Abrechnung niedriger sein werden. Es wur-

den acht Angebote abgegeben. 

Antrag von GGR Paul Kleindl: Der Gemeinderat 

erteilt der Fa. Göbl den Auftrag für die Errichtung 

einer 35 kWp PV-Anlage am Dorfhaus, in Verbin-

dung mit einem 54kW Speicher zum angebotenen 

Preis von € 43.650,-. Mit der Investition soll den 

Anmerkungen aus der Katastrophenschutz-Vor-

sorge Rechnung getragen werden. 

Beschluss: einstimmig 

13. Auftragsvergabe: Probebohrung Brunnen 

in der KG Seisenegg 

Im Rahmen der Debatte um die kolportierte Auflö-

sung des Wasserverbandes mit Amstetten werden 

parallel Stellen gesucht, wo potenzielle Wasser-

quellen sein könnten. Nach mehrmonatiger Re-

cherche und unter Beiziehung des Landeshydrolo-

gen wurde im Bereich des Umkehrplatzes (Ende 

Straße "Langeder") eine Stelle ausfindig gemacht. 

Die Chance für einen erfolgreichen Bohrversuch 

liegt bei 50 %. Die Gemeinde hatte für die Wasser-

suche bis jetzt nur einen geringen finanziellen Auf-

wand. Wenn eine Quelle gefunden wird, stellt dies 

einen Gewinn für die nächsten Generationen dar, 

da die Gemeinde unabhängiger von Wasserliefe-

rungen aus Amstetten ist.  

Antrag von GGR Franz Lechner: Der Gemeinderat 

erteilt der Fa. Greibich den Auftrag für eine Probe-

bohrung zur Errichtung eines Trinkwasserbrunnes 

in der KG Seisenegg (Grundstück 47/11) mit Zu-

schlag für das Angebot von € 22.921,-, abzüglich 

dem angebotenen Skonto von 3 %. 

Beschluss: einstimmig 

14. Auftragsvergabe: Erneuerung Hydrant in 

der KG Hainstetten 

Im Rahmen der ab Juni stattfindenden Straßensa-

nierung (Schmiedberg, Hainstetten) soll auch ein 

Hydrant in dem Bereich erneuert und an den äu-

ßeren Rand des Gehsteigs versetzt werden. Es 

wurden 3 Angebote eingeholt. 

Antrag von GGR Maria Seisenbacher: Der Ge-

meinderat möge den Auftrag für die Erneuerung 

des Hydranten in Hainstetten, beim Schmidberg, 

an die Fa. Pressl zum Preis von € 3.725,87 ertei-

len.  

Beschluss: einstimmig 

15. Gebührenanpassung Kindergartenbus 

Die Kosten für den Kindertransport wurden vor vie-

len Jahren mit dem Land NÖ geteilt, wodurch eine 

Drittel-Lösung möglich war. Mittlerweile liegt durch 

die gestiegenen Tarife und die Änderung der För-

derrichtlinien die Verteilung nun bei 66/34 (Ge-

meinde/Eltern). So bleiben jährlich rd.  

€ 12.700,- bei der Gemeinde bzw. dem öffentli-

chen Haushalt. Es wurden verschiedene Alternati-

ven überlegt, letztlich war nur möglich, die aktuel-

len Tarife anzupassen. Ab dem neuen Kindergar-

ten- und Schuljahr gelten pro Kindergartentag für 

den Transport € 3,-. Neu ist nun, dass Volksschul-

kinder mitfahren können (bei zeitlicher Möglichkeit 

und Kapazität) und Geschwisterkinder einen Ra-

batt von € 0,50/ Tag erhalten. Es werden künftig 

keine „halben Fahrten“ berücksichtigt. Die betref-

fenden Familien werden in einem Schreiben infor-

miert, wo die Gründe nochmals ausführlich erläu-

tert werden.  

Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat be-

schließt für den Kindergartenbus den Tarif (pro 

Kindergartentag) von € 3,- indexiert an den Tarif-

lohnindex 2016, gültig ab dem Schuljahr 2026/27. 

Volksschulkinder sollen mitfahren können und Ge-

schwisterkinder erhalten € 0,50 Rabatt. 

Beschluss: einstimmig 

16. Subventionsansuchen Frauenberatung 

Mostviertel 

Das jährliche Subventionsansuchen der Frauenbe-

ratung Mostviertel wurde übermittelt.  

Die Gemeinde hat viele andere Pflichtaufgaben 

und muss diese in einer angespannten Budgetsitu-

ation bewältigen. 

Antrag des Bürgermeisters: Das Subventionsansu-

chen wird mit der Begründung abgelehnt, dass die 

Gemeinde viele andere Pflichtaufgaben hat und 

diese in einer angespannten Budgetsituation zu 

bewältigen hat. 

Beschluss: einstimmig 

 
 

Viehdorf. echt. herzlich. nah. 
 
 
 
 

Markus Burgstaller, MA 
Bürgermeister 


